


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr.143/5 
- Gnadental, Fliederweg - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.12.2002 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

Im WA-Gebiet sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen gem. §1 Abs. 6 BauNVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen und auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Gem. § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Firsthöhe des Wohngebäudes auf max. 9,0 m und die Traufhöhe  
(= Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachfläche) auf max. 4,0 m, jeweils gemessen von der zuge-
hörigen öffentlichen Erschliessungsanlage (Straßenoberkante), begrenzt. 

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 6 BauGB sind im Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zulässig. 

3. Ökologische Maßnahmen 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgelegt. 

Die entlang der öffentlichen Verkehrsfläche festgesetzte Hecke kann mit den Arten Rotbuche, Hain-
buche, Feldahorn, Weißdorn, Liguster oder Eibe ausgeführt werden. 

Die Stellflächen für PKW, ihre Zufahrten sowie die Zugänge sind mit einem offenporigen Belag (z.B. 
Pflaster mit hohem Fugenanteil) zu befestigen. 

4. Örtliche Bauvorschriften 

Gem. § 86 BauNVO sind folgende örtliche Bauvorschriften festgelegt. 

Abgrabungen, insbesondere zur Schaffung von Wohnraum im Kellergeschoß oder Garagen, sind 
unzulässig. 

Als Dachform für das Wohngebäude ist ein Satteldach mit einer Dachneigung von 35 - 45 Grad zu-
lässig. Zur Dacheindeckung sind rote und braune Pfannen, unbehandelt (ohne Engobe und Glasur), 
zulässig. 

Als Dachform für die Garagen sind Satteldächer mit einer Neigung von 20 Grad oder begrünte Flach-
dächer zulässig. Die Garagen sind im gleichen Material und in gleicher Farbe wie die Wohnhäuser zu 
errichten. 

5. Hinweise 

1. Das Plangebiet liegt laut Schallimmissionsplan der Stadt Neuss im Lärmpegelbereich 2 nach 
DIN 4109. Das geforderte Schalldämm-Maß R'w,res der Außenbauteile von Wohn- und Aufent-
haltsräumen beträgt somit 30 db(A). 

2. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler entdeckt werden. (§§ 15 und 16 Denkmalschutz-
gesetz NW). 




